




Textliche Festsetzungen

des Bebauungsplanes Nr. 122 für das Gebiet Geulenstraße / Krankenhausbereich

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.05.1965

1. Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan für das Gebiet entsprechend § 3 (Reines 
Wohngebiet) und § 4 (Allgemeines Wohngebiet) der Baunutzungsverordnung vom 26.06.1962 
festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist mit Ausnahme des Krankenhausbereiches und der Woh-
nungen für alte Leute durch die Zahl der Vollgeschosse sowie durch die Grund- und Geschoß-
flächenzahl im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzuhalten.

3. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung (Ziffer 3 der Textl. Festsetzungen) beruhen auf § 9 (2) 
BBauG, § 4 der 1. DVO zum BBauG und § 103 der Bau NW.

a) Allgemeines
Alle Bauten sind in Ziegelrohbau oder Verblendbauweise zu errichten.
An-, Vor-, Nebenbauten müssen sich einwandfrei dem Hauptbaukörper unterordnen. Läden 
und Garagen sind nur an den ausgewiesenen Stellen zu errichten. Bei der Schließung von 
Baulücken hat sich Außengestaltung sowie Dachausbildung der Bebauung der vorhandenen 
benachbarten Gebäude anzupassen.
Die Bebauungstiefe beträgt maximal 11 m.

b) Dächer
Vorgeschrieben sind Satteldächer von 25° ohne Aufbauten und Drempel.
Satteldächer sind mit dunklen möglichst tief gewölbten Pfannen einzudecken; grüne Pfannen 
sind nicht gestattet. Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich sein. Trauf- und 
Firsthöhen müssen gleich sein. Schornsteinköpfe sind in Ziegelrohbau oder Verblendbau-
weise auszuführen und sollen am First oder in Firsthöhe heraustreten.

c) Außenanlagen
Bauwerke, Gärten, Gemeinschaftsgrünanlagen und freie Landschaft sollen zu einer organi-
schen Einheit zusammenwachsen. Durch die Anordnung der Einfriedigungen soll die städte-
bauliche Raumbildung unterstrichen werden.
Vorgärten sollen grundsätzlich nur sehr niedrig bepflanzt werden, damit sie - in den Straßen-
raum einbezogen - eine gewisse Weiträumigkeit ermöglichen und den Blick auf die Gebäude 
freilassen. Sie sind, wenn nicht anders festgelegt, nur mit einem Radwegkantstein zu be-
grenzen und sparsam zu bepflanzen. Nachbarbegrenzungen (Einfriedigungen) innerhalb der 
Vorgärten sind nicht erlaubt.
Soweit Einfriedigungen zugelassen sind, müssen diese zu Form eines Waldlattenzaunes -
naturfarben - von 80 cm Höhe angelegt werden. Die Abgrenzung zwischen den einzelnen 
Grundstücken ist durch einen Drahtzaun an schlanken Eisenpfosten von 80 cm Höhe vor-
zunehmen.

d) Von dieser hier festgelegten Baugestaltung sind ausgenommen der Krankenhausbereich 
und die Wohnungen für die alten Leute.


